
 
 

Anliefergebühren 2026 

am Wertstoffhof der Kreislaufwirtschaft 

Neckar-Odenwald AöR im Z.E.U.S Buchen 

Stand 01.01.2026, alle vorherigen Listen verlieren ihre Gültigkeit 

Diese Gebührenliste ist gültig für Anlieferungen von Abfallkleinstmengen und Abfallkleinmengen mit einem 

Nettogewicht unter 200 kg auf dem Wertstoffhof der KWiN AöR im Zentrum für Entsorgung und 

Umwelttechnologie Sansenhecken (Z.E.U.S.)  

Abfälle oder Wertstoffe in größerer Menge oder, die hier nicht aufgeführt sind, werden über die  

Preisliste der AWN GmbH im Z.E.U.S. abgerechnet.  

 

Wertstoff-Kleinmengen (unentgeltlich) Betrag in EUR 

Altkleider / Textilien (tragfähig, keine Lumpen, nicht verschmutzt) unentgeltlich 

Bildschirme (Fernseher, Monitore) unentgeltlich 

CDs / DVDs / Disketten unentgeltlich 

Druckerpatronen / -Kartuschen unentgeltlich 

Elektrogeräte (haushaltsüblich) unentgeltlich 

Feuerlöscher (bis 3 Stück) 3) unentgeltlich 

Glasflaschen, Gläser, etc. (für den Glascontainer) unentgeltlich 

Kabel unentgeltlich 

Kühlgeräte, Gefriertruhen (haushaltsüblich) unentgeltlich 

Metallschrott unentgeltlich 

Nachtspeichergeräte (staubdicht verpackt, nicht zerlegt) 1) 4) unentgeltlich 

Papier, Pappe, Kartonage unentgeltlich 

Altholz A I - A III (haushaltsübliche Menge) gemäß AltholzV 5) unentgeltlich 

Speisefette, ohne Verpackung unentgeltlich 

Korken unentgeltlich 

 

Abfallkleinstmengen (Abrechnung pauschal bzw. nach Stückzahl) Betrag in EUR Pro Einheit 

PKW-Kleinstmenge bis 300 l Volumen (Restmüll, Sperrmüll)  10,00 Pauschale 

PKW-Kleinmenge über 300 l bis 600 l Volumen (Restmüll, Sperrmüll) 20,00 Pauschale 

Druckgasflaschen (z. B. Propan, Sauerstoff, Helium) - entleert - 10,00 Stück 

Fahrradreifen, -schläuche 1,00 Stück 

Räder (inkl. Felgen) bis 0,80 m (PKW, LKW etc.) 8,00 Stück 

Räder (inkl. Felgen) von 0,81 m bis 1,25 m (LKW etc.) 21,00 Stück 

Räder (inkl. Felgen) über 1,25 m (Schlepper etc.) 58,00 Stück 

Reifen (ohne Felgen) bis 0,80 m (PKW, LKW etc.) 3,00 Stück 

Reifen (ohne Felgen) von 0,81 m bis 1,25 m (LKW etc.) 16,00 Stück 

Reifen (ohne Felgen) über 1,25 m (Schlepper etc.) 53,00 Stück 

 

https://www.awn-online.de/images/download/03_gewerbetreibende/01_preisliste-anlieferung-abfaelle/01_preisliste.pdf


 
 

Anliefergebühren 2026 

am Wertstoffhof der Kreislaufwirtschaft 

Neckar-Odenwald AöR im Z.E.U.S Buchen 

Stand 01.01.2026, alle vorherigen Listen verlieren ihre Gültigkeit 

 

Abfallkleinmengen bis 200 kg (ohne Verwiegung, Pauschalpreis 2)) Betrag in EUR Pro Einheit 

Akustikplatten 1) 40,00 Pauschale 

Asbestzementabfälle (gebunden, staubdicht verpackt) 1) 4) 30,00 Pauschale 

Bauschutt - mineralisch 15,00 Pauschale 

Baustellenabfall - gemischt 50,00 Pauschale 

Dämm- und Isoliermaterial (nicht mineralisch, nicht gefährlich) 1) 180,00 Pauschale 

Fenster, Türen mit/ohne Glas (aus Holz, Aluminium, PVC) 25,00 Pauschale 

Garten- und Parkabfälle 20,00 Pauschale 

Gipshaltige Platten 15,00 Pauschale 

Altholz A IV gemäß AltholzV 5) 20,00 Pauschale 

Holz, PCB-haltig, kyanisiert o. teerölimprägniert (z.B. Bahnschwellen)1) 5) 50,00 Pauschale 

Mineralfaserabfälle (staubdicht verpackt) pro Sack 1) 4) 20,00 Pro Sack 

Porenbeton 15,00 Pauschale 

Restabfall 50,00 Pauschale 

Sonstige Abfälle (thermische Verwertung) 50,00 Pauschale 

Sonstige mineralische, deponierbare Abfälle 1) 15,00 Pauschale 

Sperrmüll (bis max. 3 cbm und unter 200kg) 13,00 Pro m³ 

Straßenaufbruch, Gussasphalt 1) 15,00 Pauschale 

 

1) Hier gelten bei der Entsorgung besondere Anforderungen. Vor der Anlieferung ist in jedem Fall das Kundencenter der KWiN zu kontaktieren.  

2) Pauschaler Abrechnungspreis aufgrund § 23 Abs.1 Nr.1c MessEV (Unterschreitung des Messbereichs nach der Mess- und Eichverordnung). 

3) Annahme nur über die Schadstoffsammelstelle zu folgenden Öffnungszeiten: Nur in ungeraden Kalenderwochen: Mi. 13:00 – 16:00 Uhr, Sa. 8:30 – 11:30 Uhr 

4) Annahme nur dienstags. Lieferungen an anderen Tagen können zusätzliche Gebühren nach sich ziehen. 

5) Die Einordnung erfolgt mittels Sichtkontrolle bei der Anlieferung. Im Zweifel gilt nach Altholz Verordnung immer die Einstufung in eine höhere Altholzkategorie 
 

 

Anlieferer haben die Betriebsordnung des Z.E.U.S. – Bereich Wertstoffhof – zu beachten. 

 

 

 

Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald-Kreis AöR 

Sansenhecken 1, 74722 Buchen 

Telefon: 06281 906-0    

E-Mail:  info@kwin-online.de  

mailto:info@kwin-online.de

